
Zu den Quellen des Schwabenspiegels.

Von Hermann U. Kantorowicz.

Für die dereinstige Rezeption des römischen Rechts 
in Deutschland waren schon im 13. Jahrhundert die ent­
scheidenden geistigen Vorbedingungen im Werden; ein un­
bezweifelbares Zeichen dessen bildet die naive und weit­
reichende Aufnahme des römischen Rechts in das Landrecht 
des Schwabenspiegels.

I. Dass der Schwabenspiegel in weitem Umfange — 
wenn auch nur im dritten, ursprünglich vielleicht nicht 
zugehörigen Teile des Landrechts — die Epitome Aegidii, 
jenen alten Auszug aus Alarichs Breviar, benutzt 
hat, steht seit den Forschungen Joh. Merkels d. Ä. (1849) 
und Rockingers (1884) unumstösslich fest . Auch dass 
sein Landrecht aus den Gesetzen und der Litteratur des 
Justinianischen Rechts geschöpft hat, ist für den 
ersten und zweiten Teil behauptet worden. Hierfür hat 
Merkel schon 1849 Text und Glosse des Brachylogus auf­
geführt , also jenes in Frankreich entstandenen Lehrbuchs 
des Justinianischen Rechts aus frühglossatorischer Zeit . 
Merkel hat seine Behauptung in einem seiner Zusätze zu 
Savignys Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter 
vertreten dürfen  und unter anderem Nachfolge gefunden 
in Genglers Einleitung zu seiner Ausgabe und in Stobbes 
Geschichte der deutschen Rechtsquellen . Seine Andeu­
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